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	An das

Amt der Steiermärkischen Landesregierung

Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft

Referat Kinderbildung und -betreuung

kin@stmk.gv.at
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Steiermark






	Für Rückfragen:

Tel:  +43 (0) 316/ 877-5445
Fax: +43 (0) 316/ 877-4364
E-Mail: kin@stmk.gv.at
	


Förderungsantrag

für „Förderungsbeiträge für den Ankauf von Materialien zur Sprachförderung“ in Kindergärten, Alterserweiterten Gruppen, Kinderhäusern und Heilpädagogischen Kindergärten
im Rahmen der „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27“
Förderungsanträge können 
bis längstens 10. Juli 2026

per E-Mail an das Postfach der Abteilung 6 kin@stmk.gv.at eingebracht werden.

Außerhalb dieses Zeitraumes bzw. in anderer Form eingebrachte Förderungsanträge können nicht berücksichtigt werden.
Förderungsfähige Maßnahmen

Im Rahmen der „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27“ werden Gelder zur Gewährung eines Materialbeitrages für alle Gruppen von Kindergärten, Alterserweiterten Gruppen, Kinderhäusern und Heilpädagogischen Kindergärten zur Verfügung gestellt (ausgenommen sind Einrichtungen des Bundes und des Landes). 
Diesbezüglich ist für jede Gruppe, die mit Stichtag 1. März 2026 auf Basis des Steiermärkischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes, LGBl. Nr. 22/2000, in der jeweils geltenden Fassung bzw. des Steiermärkischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes 2019, LGBl. Nr. 95/2019, in der jeweils geltenden Fassung, geführt wurden, ein Maximalbetrag von € 1.000,-- vorgesehen, der ausschließlich für den Ankauf von Materialien zur Sprachförderung im Zeitraum 21. Mai 2026 bis 10. Juli 2026 zu verwenden ist (Vorgaben laut Beiblatt „Anforderungskriterien für Materialien zur Sprachförderung“ sind zu beachten!).
Wesentliche Förderungsvoraussetzungen

1) Es können ausschließlich jene Gruppen für eine Förderung berücksichtigt werden, die zum
Stichtag 1. März 2026 geführt wurden.

2) Förderungswerber muss der Erhalter der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung, für die um Förderung angesucht wird, oder der von dem Erhalter Bevollmächtigte für den Ankauf von Materialien zur Sprachförderung, sein. Entsprechende Vollmachten sind der Abteilung 6 zu übermitteln.

3) Der Förderungswerber hat jedenfalls die Kosten für die Maßnahme, für die um Förderung angesucht wird, zu tragen. Adressat der Rechnung bzw. Auszahlender muss der Förderungswerber sein. Wird eine Privatperson angegeben oder wurde Material über ein privates Konto bezahlt, muss der Nachweis erbracht werden, dass schlussendlich alle Zahlungen von dem Förderungswerber geleistet wurden. 
4) Es können ausschließlich Materialien, die im Zeitraum 21. Mai 2026 bis 10. Juli 2026 angekauft wurden (=Rechnungs- und Zahlungsdatum), berücksichtigt werden.

Teilabrechnungen und Rechnungen aus dem Ausland (=ausländische UID-Nr.) sowie von Privatpersonen ausgestellte Rechnungen können nicht berücksichtigt werden. Hiervon ausgenommen sind innergemeinschaftliche Lieferungen, da in diesem Fall die Nettokosten herangezogen werden.
5) Ist die gegenständliche Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung vorsteuerabzugsberechtigt, werden für die Förderberechnung die Nettokosten herangezogen.

6) Von der Förderung ausgeschlossen sind Materialien, die der Grundausstattung oder dem allgemeinen pädagogischen Bedarf zuzuordnen sind sowie Verbrauchsmaterialien (z. B. Bastelbedarf), Versand- und Verpackungskosten (auch Tragetaschen).
Materialien, für die im Rahmen der Richtlinie für die Vergabe von Zuschüssen gemäß Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27 „15a Richtlinie Ausbau 2022/23 – 2026/27“ (Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 27. April 2023, GZ: ABT06-78315/2022-131; zuletzt geändert durch Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 10. April 2025, GZ: ABT06-78315/2022-232) Investitionskostenzuschüsse für räumliche Qualitätsverbesserungen beantragt wurden, können ebenfalls nicht berücksichtigt werden.
7) Für die Gewährung des Förderungsbeitrages wird die Absolvierung der Einschulungsveranstaltung zu den Beobachtungsinstrumenten BESK KOMPAKT/BESK-DaZ KOMPAKT aller Leitungen und gruppenführenden pädagogischen Fachpersonen von Kindergärten, Alterserweiterten Gruppen, Kinderhäusern und Heilpädagogischen Kindergärten vorausgesetzt bzw. kann diese bis längstens 31. August 2026 erfolgen.
8) Förderungsanträge sind bei der Abteilung 6 im Call-Zeitraum unterschrieben als PDF einzubringen. Folgende Unterlagen sind beizulegen:

· Excel-Dokument „Belegverzeichnis“, pro Einrichtung als Excel-Dokument und unterschrieben
als PDF
· Alle Rechnungen und Zahlungsnachweise (z. B. Kontoauszug), welche die förderbaren Materialien umfassen, pro Einrichtung als PDF
· Nachweis über die Vorsteuerabzugsberechtigung, pro Einrichtung als PDF
· Word-Dokument „Aufstellung BESK(-DaZ) KOMPAKT Absolvierung“, pro Einrichtung unterschrieben als PDF mit Teilnahmebestätigungen (Nachreichungen für Teilnahmebestätigungen sind bis längstens 31. August 2026 möglich)
Eine elektronische Signatur der Unterlagen ist nicht möglich!
Angaben zum Förderungswerber

* Pflichtfelder müssen vollständig ausgefüllt werden

*Antragsteller ist

	 FORMCHECKBOX 

	Erhalter
	 FORMCHECKBOX 

	Bevollmächtigter

(vom Erhalter wurde eine Vollmacht für die Förderungsabwicklung erteilt)

	*Name des Erhalters bei Bevollmächtigung:
	
	


	Antragsteller ist natürliche Person



	*Name
	
	*Vorname
	


	*Geb. Datum
	

	*Straße
	
	*Hausnummer
	

	*Postleitzahl
	
	*Ort
	
	Mobil
	

	*Telefon
	
	*Mail
	

	Antragsteller ist juristische Person (z. B. Gemeinde, Pfarre, Verein, GmbH etc.)


	*Bezeichnung lt. Register
	

	*Registernummer
(z. B. Vereinsregisternummer, Firmenbuchnummer, Ergänzungsregisternummer)
	

	*Straße
	
	*Hausnummer
	

	*Postleitzahl
	
	*Ort bzw. Zustelladresse
	

	Vertretungs- und zeichnungsberechtigte Person/en

	*Name
	
	*Vorname
	

	*Funktion
	
	Mo   Mobil
	

	*Telefon
	
	*Mail
	


Es wird um Überweisung des Förderungsbeitrages (pro Einrichtung) auf jenes Konto ersucht, auf das die Personalförderung des Landes überwiesen wird. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Förderungsbeitrag bei Vorliegen einer Zession an den Zessionar ausbezahlt wird.


Der Förderungswerber beantragt einen Förderungsbeitrag für den Ankauf von Materialien zur Sprachförderung gemäß der „Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27“ in Kindergärten, Alterserweiterten Gruppen, Kinderhäusern und Heilpädagogischen Kindergärten.
Es wird um Gewährung eines Zuschusses in der Höhe von maximal € 1.000,-- je in Betrieb befindlicher Gruppe zum Stichtag 1. März 2026 bzw. für den Fall, dass die tatsächlichen anerkennungsfähigen Kosten den Maximalbetrag unterschreiten, um Erstattung der anerkennungsfähigen Kosten ersucht.
	Daten und Kosten zu den beantragten Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen:

	Anzahl der beantragten Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen
(entspricht der Anzahl der beigelegten Belegverzeichnisse)
	      Einrichtungen

	Anzahl der in Betrieb befindlichen Gruppen zum Stichtag 1. März 2026
	      Gruppen

	Gesamtkosten der angekauften Materialien zur Sprachförderung laut beiliegenden Belegverzeichnissen
	€       (exkl. USt.)


	*Angaben zu anderen Förderungen (beantragt und/oder gewährt)

	

	Förderungshöhe beträgt:
	a) über € 8.000,--
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	 b) über €100.000,--
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	c) keine anderen Förderungen beantragt/gewährt
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1) Förderungen mit einem Förderwert über € 8.000,--
Beantragte und/oder gewährte Förderungen für „das SELBE Projekt“:
	Bei anderen Landesdienststellen:
	     
	€      

	
	     
	€      

	                                                                                                                                                   Summe
	€      

	Bei anderen öffentlichen oder 
privaten Stellen:
	     
	€      

	
	     
	€      

	                                                                                                                                                   Summe
	€      


2) Förderungen mit einem Förderwert über € 100.000,--
Beantragte und/oder gewährte Förderungen „aus welchem Grund auch immer“: 

	Bei anderen Landesdienststellen:
	     
	€      

	
	     
	€      

	                                                                                                                                                   Summe
	€      

	Bei anderen öffentlichen oder 
privaten Stellen:
	     
	€      

	
	     
	€      

	                                                                                                                                                   Summe
	€      


Beilagen

	*Belegverzeichnisse. Dem Förderungsantrag sind die vollständig ausgefüllten Belegverzeichnisse als 
Excel-Dokument und unterschrieben als PDF beizulegen.

	Im Zusammenhang mit der Vorlage der Belegverzeichnisse wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei der Antragstellung sämtliche vorhandenen Rechnungen in den Belegverzeichnissen anzuführen sind. Eine Nachreichung von weiteren Rechnungen zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht möglich. Solche Rechnungen können ausnahmslos nicht mehr berücksichtigt werden.


	*Rechnungen und Zahlungsnachweise. Dem Förderungsantrag sind sämtliche in den Belegverzeichnissen angeführten Rechnungen samt Zahlungsnachweisen als PDF anzuschließen.


*Weitere erforderliche Nachweise:

· Nachweis Vorsteuerabzugsberechtigung pro Einrichtung als PDF (Formular Verf 9 bzw. U70a – 
ist vom zuständigen Finanzamt einzuholen!)


Jede Änderung ist unverzüglich an die Abteilung 6 (kin@stmk.gv.at) schriftlich zu melden!

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Förderungswerbende die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie die vollinhaltliche Kenntnisnahme der im gegenständlichen Förderungsantrag genannten Förderungsvoraussetzungen und verpflichtet sich zur Einhaltung dieser Bestimmungen.

Der Förderungswerbende bekennt sich mit der Unterschrift zur österreichischen Verfassung und deren Grundwerten, insbesondere zu einem säkularen Staat und gegen Antisemitismus.

	     
	     
	

	Ort
	Datum
	Unterschrift & Name in Blockbuchstaben
(Zeichnungsbefugte/r Vertreter)


Verpflichtungserklärung

	
	Der Antragsteller verpflichtet sich:

1. den Förderungsbeitrag ausschließlich zur Anschaffung von Materialien zur Sprachförderung zu verwenden. Sollten Materialien eingereicht werden, die nicht der Kriterien-Liste „Anforderungskriterien für Materialien zur Sprachförderung“ entsprechen und somit nicht förderbar sind, wird ausdrücklich zugestimmt, dass für diese Materialien keine Förderung gewährt wird.
2. Originalrechnungen und Zahlungsbelege, die die Verwendung der Förderungsmittel dokumentieren, sind sieben Jahre gesichert aufzubewahren. 

3. den Organen des Förderungsgebers, des Landesrechnungshofes Steiermark, des Bundes und des Österreichischen Integrationsfonds gemäß Art. 19 Abs. 6 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2022/23 bis 2026/27 oder vom Land Steiermark Beauftragten oder Ermächtigten zum Zwecke der Überprüfung der Einhaltung der Vertragsbestimmungen alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und zu den üblichen Geschäftsstunden Zutritt zu den Geschäfts-, Lager- und sonstigen Betriebsräumen zu gewähren sowie Einsicht in sämtliche Bücher und Geschäftsunterlagen (insbesondere die Nachweise und Originalbelege) des Förderungsnehmers bzw. von überwiegend im Einfluss des Förderungsnehmers stehender Unternehmen zu gestatten, wo immer sich diese befinden.

4. unwiderruflich sein Einverständnis zur Überprüfung aller dem Förderungsnehmer zuzurechnenden Konten durch Organe des Landes zu geben, jedoch nur betreffend Geldbewegungen während der Dauer der Laufzeit der Förderung. Dieser Verpflichtung hat gegebenenfalls auch ein vom Förderungsnehmer verschiedener Förderungsempfänger beizutreten;

5. die Prüfung seiner gesamten Gebarung betreffend den Zeitraum, für den die Förderung gewährt wurde, zuzulassen, wenn bei Projektförderungen und Basisförderungen der Förderungswert der in einem Kalenderjahr gewährten Förderungen insgesamt einen Betrag von € 250.000 übersteigt und die vom Land Steiermark geleisteten Förderungsmittel einen Anteil von 75 % am Gesamtumsatz des Förderungsnehmers in dem Zeitraum, betreffend den die Förderung gewährt wurde, übersteigen;

6. sich der Kontrolle durch den Landesrechnungshof zu unterwerfen. Eine Prüfung der Gesamtgebarung des Förderungsnehmers ist aber nur unter der Voraussetzung der Z 5 auszubedingen.

7. alle weiteren Zuschüsse, die für die Anschaffung von Materialien zur Sprachförderung gewährt wurden, bekannt zu geben.

8. alle Kosten und Auslagen zu tragen, die aus der Sicherstellung von Ansprüchen des Landes entstehen sowie solche Kosten und Auslagen zu tragen, die mit der gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen des Landes gegen Dritte bzw. gegen das Land durch Dritte verbunden sind, sofern der diesbezügliche Rechtsstreit durch Handlungen oder Unterlassungen seitens des Förderungsnehmers verursacht wurde. In einem solchen Rechtsstreit hat der Förderungsnehmer dem Land zur Seite zu stehen, wobei das Land verpflichtet ist, den Förderungsnehmer rechtzeitig voll zu informieren und prozessuale Handlungen, gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche sowie teilweise und gänzliche Anerkenntnisse in Bezug auf den streitgegenständlichen Anspruch nur im Einvernehmen mit dem Förderungsnehmer zu tätigen;

9. dem Förderungsgeber die gewährte Förderung rückzuerstatten, wenn der Förderungsnehmer
a. einer seiner hiermit übernommenen Verpflichtungen nach gehöriger Abmahnung innerhalb einer Frist von einem Monat nicht nachkommt, oder
b. die Gewährung dieser Förderung vorsätzlich oder fahrlässig durch unwahre Angaben oder Verschweigen maßgeblicher Tatsachen herbeigeführt wurde bzw. sonst vorsätzlich oder fahrlässig unwahre Angaben gemacht wurden.

10. für den Fall, dass über das Vermögen des Förderungsnehmers ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein Insolvenzantrag mangels eines zur Deckung der Kosten des Insolvenzverfahrens voraussichtlich hinreichenden Vermögens abgewiesen wird oder die Zwangsverwaltung über das Vermögen des Förderungsnehmers angeordnet wird, wird vereinbart,
· dass diesfalls vor der Realisierung des Förderungsgegenstandes keine Förderungsmittel mehr ausbezahlt werden können und
· dass bereits ausbezahlte Förderungsmittel zur Rückzahlung fällig werden, wenn vom Förderungsnehmer nicht nachgewiesen wird, dass die Realisierung des Förderungsgegenstandes trotz der vorstehend genannten Gründe gesichert ist;

11. Rückerstattungen unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage nach Einmahnung durch den Förderungsgeber, auf das Konto des Landes Steiermark, Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG, IBAN: AT02 3800 0900 0410 5201, BIC: RZSTAT2G, unter Angabe der Geschäftszahl zur Überweisung zu bringen. Die rückgeforderten Beträge erhöhen sich in Fällen der Rückforderung gemäß Punkt 4. lit a und b um Zinsen in Höhe von 3 % p.a. über dem jeweils geltenden Basiszinssatz der ÖNB ab dem Tag der erstmaligen Auszahlung der Förderungsmittel.


Mit seiner Unterschrift bestätigt der Antragsteller die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass die Zuschüsse erst nach Kontrolle der Nachweise und Ermittlung der Höhe der anerkennungsfähigen Kosten im Herbst 2026 ausbezahlt werden.

	     
	     
	

	Ort
	Datum
	Unterschrift & Name in Blockbuchstaben
(Zeichnungsbefugte/r Vertreter)



Datenschutzrechtliche Bestimmungen

1. Registerabfragen

Zum Zweck der Überprüfung der bekanntgegeben Daten sowie zur Vervollständigung der Daten erfolgen Abfragen bei folgenden Registern: 

· Zentrales Melderegister - ZMR: Überprüfung von Namen, Geburtsdatum und Adresse. 

· Unternehmensregister: Daten aus dem Firmenbuch, dem Zentralen Vereinsregister sowie aus dem Ergänzungsregister für sonstige Betroffene. 

· Transparenzportal im Umfang des § 11 StFTG 2025. 

· Stammzahlenregister: für Zwecke der Bildung des maßgeblichen bereichsspezifischen Personenkennzeichens (bPK) und der verschlüsselten bereichsspezifischen Personenkennzeichen Transparenzdatenbank (vbPk-ZP-TB) und Amtliche Statistik (vbPK-AS).
· Datenbank der Abteilung 6, Referat Kinderbildung- und -betreuung: Einrichtungs- und Betriebsdaten
2. Datenschutz, Transparenzdatenbank

Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle ist berechtigt, alle im Förderungsantrag enthaltenen sowie die bei der Gewährung, der Auszahlung, der Einstellung und Kontrolle der Förderung sowie bei allfälligen Rückforderungen anfallenden, den Förderungswerber/-nehmer/-empfänger betreffenden personenbezogenen Daten für Zwecke der Abwicklung der Förderung und für Kontrollzwecke automationsunterstützt zu verarbeiten. (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b und e Datenschutzgrundverordnung – DSGVO iVm § 15 Steiermärkisches Förderungstransparenzgesetz – StFTG 2025) 

Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle ist berechtigt, die in der Förderungsrichtlinie erwähnten Registerabfragen durchzuführen und zu diesem Zweck die dafür erforderlichen Daten an die Registerverantwortlichen zu übermitteln. 

Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle ist berechtigt, die oben genannten Daten für allfällige Rückforderungen zu verarbeiten und zu diesem Zweck auch an Gerichte zu übermitteln. (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 

Der Förderungsgeber bzw. die Förderungsstelle ist berechtigt, Daten des Förderungsnehmers an folgende Empfänger zu übermitteln: 

· an den Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshof Steiermark für Kontrollzwecke;
· Name oder die Bezeichnung unter Angabe der Rechtsform, den Förderungsgegenstand, die Art und die Höhe der Förderungsmittel, die Zuordnung zum Leistungsangebot sowie Angaben über die Zahlungen an das für Finanzen zuständige Mitglied der Bundesregierung zum Zweck der weiteren Verarbeitung gemäß § 2 TDBG 2012 in der Transparenzdatenbank (§ 12 iVm § 15 Abs. 5 StFTG 2025); 

· Name oder die Bezeichnung unter Angabe der Rechtsform, den Förderungsgegenstand sowie die Art und die Höhe der Förderungsmittel im Rahmen des Förderungsberichts gemäß
§ 13 StFTG 2025 an den Landtag sowie an die Allgemeinheit;
· zur Abstimmung sowie zur Erfüllung von Berichtspflichten an das zuständige Bundesministerium
(§ 15 Abs. 7 StFTG 2025);
· Daten zu Förderungen an nicht natürliche Personen, die in einem Kalenderjahr mehr als € 1.500,-- betragen, können gemäß § 40k Transparenzdatenbankgesetz 2012 am Transparenzportal veröffentlicht werden.
3. Informationsfreiheitsgesetz

Informationen von allgemeinem Interesse sind nach § 4 Informationsfreiheitsgesetz zu veröffentlichen.
Verträge über einen Wert von mindestens € 100.000,-- werden veröffentlicht.
4. Speicherfrist und Rechtsschutz

Die Daten werden für einen Zeitraum von zehn Jahren nach der Beendigung der vollständigen Abwicklung der Förderung aufbewahrt, sofern keine rechtliche Verpflichtung dem entgegensteht oder die Daten in anhängigen verwaltungsbehördlichen oder gerichtlichen Verfahren benötigt werden
(§ 15 Abs. 8 StFTG 2025). 

Allgemeine Informationen 

· zu den Ihnen zustehenden Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerruf und Widerspruch sowie auf Datenübertragbarkeit, 

· zu dem Ihnen zustehenden Beschwerderecht bei der Österreichischen Datenschutzbehörde und 

· zum Verantwortlichen der Verarbeitung (Amt der Landesregierung gemäß
§ 15 Abs. 9 StFTG 2025) und zum Datenschutzbeauftragten 

finden Sie auf der Datenschutz-Informationsseite der Steiermärkischen Landesverwaltung (https://datenschutz.stmk.gv.at).

	     
	     
	

	Ort
	Datum
	Unterschrift & Name in Blockbuchstaben
(Zeichnungsbefugte/r Vertreter)
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